
 
Seite 1 

Bekanntmachung 
 

Planfeststellungsverfahren nach §§ 43 ff. des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) für den Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung Husum – Breklum  

(LH-13-139) von Mast 48 (Gemeinde Struckum) bis zum Umspannwerk (UW) 
Breklum  

 
Wesentlicher Inhalt der Planung ist: 
 

- Ersatzneubau (Errichtung und Betrieb) der 110-kV-Freileitung (LH-13-139) auf 
einer Länge von ca. 2 km mit vier Maststandorten (Mast Nr. 49N – 52N)  
zwischen dem UW Breklum und dem Mast 48N (Gemeinde Struckum), welcher 
im Rahmen der so genannten 380-kV-Westküstenleitung der TenneT TSO 
GmbH errichtet wird 

- Rückbau der bestehenden 110-kV-Freileitung 
- Errichtung und Betrieb diverser temporärer Leitungsprovisorien als Freileitung 

oder Kabelprovisorium 
- Darstellung der dauerhaften Inanspruchnahme von Eigentumsflächen für die 

dauerhaften Zuwegungen und die Maststandorte 
- Darstellung der temporären Inanspruchnahmen von Eigentumsflächen für die 

Leitungsprovisorien, das Baufeld sowie die Erschließung des Baufeldes  
- Ausweisung von Kompensationsmaßnahmen im Rahmen des landschaftspfle-

gerischen Begleitplanes (LBP) 
 

sowie weitere aus den Planunterlagen ersichtliche Maßnahmen auf den Gebieten der 
Gemeinden Struckum und Breklum im Kreis Nordfriesland. 

 
 
I 

Die Schleswig-Holstein Netz AG, Schleswag-HeinGas-Platz 1, 25451 Quickborn, hat 
für das Bauvorhaben ein Planfeststellungsverfahren nach dem Energiewirtschaftsge-
setz (EnWG) beantragt. Zweck der Planfeststellung ist es, alle durch das Vorhaben 
berührten öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen der Vorhabenträgerin  
(Schleswig-Holstein Netz AG) und den Behörden sowie den durch den Plan  
Betroffenen rechtsgestaltend zu regeln. 
 

II 
 
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens führt das Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein  
- Amt für Planfeststellung Energie (AfPE) - das Anhörungsverfahren als zuständige 
Anhörungsbehörde durch, in dem die für und gegen den Plan sprechenden Gründe 
deutlich gemacht werden sollen. 
 
Die nach § 43a EnWG i. V. m. § 140 Abs. 3 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das 
Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz LVwG) erforderliche  
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung wird wegen bestehender Beschränkungen 
zur Eindämmung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nach den Vorgaben des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG – 
vom 20. Mai 2020) eingeleitet. Gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 PlanSiG wird die Auslegung 
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durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. Die Anhörungsbehörde stellt den 
Inhalt der Bekanntmachung und die Planunterlagen zu diesem Vorhaben auf der  
Internetseite  
 
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energie/afpe.html  
 
der Öffentlichkeit zur allgemeinen Einsichtnahme in der Zeit 
 

vom 04.01.2021 bis einschließlich 03.02.2021 
 
bereit. Maßgeblich ist der Inhalt der dort veröffentlichten Unterlagen. 
 
Als zusätzliches Informationsangebot zur Veröffentlichung im Internet gemäß § 3 
Abs. 2 S. 1 PlanSiG liegen die Planunterlagen zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus. Die Einsichtnahme ist bei der nachgenannten Auslegungsstelle aufgrund beste-
hender Beschränkungen zur Eindämmung der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache unter den nachstehend 
angegebenen Telefonnummern möglich. Je nach aktueller Gefahrenlage muss zur 
Wahrung des Infektionsschutzes und der Hygienebestimmungen mit einer Einschrän-
kung der regulären Öffnungszeiten gerechnet werden, bitte beachten Sie die tages-
aktuellen Hinweise auf den Internetseiten der nachstehend aufgeführten  
Auslegungsstelle. 
 

 
Anschrift Auslegungsstelle reguläre Öffnungszeiten bzw.  

Sonderbedingungen aufgrund der  
Covid19- Pandemie 

Amt Mittleres Nordfriesland 
im Flur der Bauabteilung 
im Erdgeschoss  
Theodor-Storm-Str. 2 
25821 Bredstedt 
 
 

Für die Einsichtnahme in die Unterlagen sowie 
die Erhebung einer Einwendung zur  
Niederschrift ist eine vorherige telefonische  
Terminabsprache innerhalb der folgenden  
Zeiten notwendig: 
 
Montag bis Donnerstag  8:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
Freitag   8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Ansprechpartner/in:  
Frau Hansaul 
Telefon: 04671/9192-156 
Herr Hansen 
Telefon: 04671/9192-42 

 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind in den Grunderwerbsplänen und im Grund-
erwerbsverzeichnis die Eigentumsverhältnisse verschlüsselt dargestellt. Auf Verlan-
gen kann der oder dem Betroffenen am Auslegungsort unter Vorlage ihres oder seines 
Personalausweises oder Reisepasses die Schlüsselnummer mitgeteilt werden. Bevoll-
mächtigte haben eine schriftliche Vollmacht der oder des Vertretenen vorzulegen. 
 

 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energie/afpe.html
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1) Jede Person, deren Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis  
 

einschließlich 03.03.2021 
 

schriftlich zum Aktenzeichen: AfPE 11-667-PFV 110-kV-Ltg Husum - Breklum  
(LH-13-139) oder zur Niederschrift Einwendungen gegen den Plan erheben bei 

 
• der oben angeführten Auslegungsstelle 

 
oder  
 

• dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und  
Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, Amt für Planfeststellung 
Energie (AfPE), Mercatorstraße 3, 24106 Kiel. 

 
Aufgrund der aktuellen Situation durch die COVID-19-Pandemie erfordert die Auf-
nahme zur Niederschrift eine vorherige telefonische Terminabsprache. Diese er-
folgt bei der Auslegungsstelle unter den oben angegebenen Telefonnummern. Das 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
des Landes Schleswig-Holstein, Amt für Planfeststellung Energie (AfPE) erreichen 
Sie über die Telefonnummer: 0431/988-8839. 
 
Die Übermittlung der Einwendung kann auch als elektronisches Dokument per  
De-Mail erfolgen an 
 

• poststelle@melund.landsh.DE-MAIL.de 
 

• sowie an die o.g. Auslegungsstelle, sofern diese einen De-Mail-Zugang er-
öffnet hat 

 
Hinweis: 
Die Übermittlung als De-Mail erfordert den Zugang zu einem De-Mail-Nutzerkonto. 
Die Übermittlung als einfache E-Mail bewirkt dagegen keinen rechtswirksamen  
Eingang der Einwendung. 
 
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegen 
die Entscheidung nach § 141 LVwG einzulegen, können innerhalb der genannten 
Frist Stellungnahmen abgeben. 
 
Zur Fristwahrung ist maßgeblich der Eingang bei einer der o. a. Behörden. 
 
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beein-
trächtigung erkennen lassen, Namen und vollständige Anschrift enthalten und ei-
genhändig unterschrieben sein. Auch im Falle eines eigenhändig unterschriebenen 
Telefaxes sowie der Übermittlung der Einwendung per De-Mail (s.o.) wird die 
Schriftform gewahrt.  
 
Eine Eingangsbestätigung des Einwendungsschreibens erfolgt nicht.  
 

mailto:poststelle@melund.landsh.DE-MAIL.de
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Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen für dieses Verwaltungs-
verfahren ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln (§ 140 Abs. 4 S. 3 LVwG). 
Dies gilt auch für Stellungnahmen der Vereinigungen, die auf Grund einer Anerken-
nung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegen den Planfeststellungsbeschluss einzulegen. 

 
Die Vertretung durch eine Bevollmächtigte oder einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu 
den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren diejenige Unterzeichnerin oder der-
jenige Unterzeichner als Vertreterin oder Vertreter der übrigen Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner, die oder der darin mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertrete-
rin oder Vertreter bezeichnet ist, soweit sie oder er nicht von ihnen als Bevollmäch-
tigte oder Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreterin oder Vertreter kann nur 
eine natürliche Person sein.  
 
Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der Beteiligung der 
Öffentlichkeit im o.g. Planfeststellungsverfahren erhobenen Einwendungen und die 
darin mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich für das Planfeststel-
lungsverfahren sowie für die Bearbeitung von mit dem Planfeststellungsverfahren 
im Zusammenhang stehenden Vorgängen erhoben, gespeichert und verwendet 
werden. Die persönlichen Daten werden benötigt, um den Umfang der jeweiligen 
Betroffenheit beurteilen zu können. Die Daten können an die Vorhabenträgerin und 
ihre Beauftragten zur Auswertung der Stellungnahmen weitergereicht werden. In-
soweit handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung 
gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) DSGVO i.V.m. § 3 Landesdatenschutzgesetz (LDSG), 
die im öffentlichen Interesse liegt und in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
dem Amt für Planfeststellung Energie als zuständiger Anhörungs- und Planfeststel-
lungsbehörde übertragen wurde. Die Vorhabenträgerin und ihre Beauftragten sind 
ebenfalls zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet. 
 
Gem. § 43a Nr. 2 EnWG werden die Einwendungen und Stellungnahmen der Vor-
habenträgerin zur Erstellung einer Erwiderung zur Verfügung gestellt; auf Verlan-
gen der Einwenderin oder des Einwenders kann dabei deren oder dessen Name 
und Anschrift unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen 
Durchführung des Verfahrens nicht erforderlich sind. 
 

2) Fristgerecht erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert (§ 140 Abs. 
6 Satz 1 LVwG), der örtlich bekannt zu machen ist. Der Verzicht auf einen Erörte-
rungstermin ist möglich (§ 43a Nr. 3 Satz 1 EnWG). 
 
Die Anhörungsbehörde kann statt eines Erörterungstermins eine Online-Konsulta-
tion durchführen oder diese mit Einverständnis der Beteiligten durch eine Telefon- 
oder Videokonferenz ersetzen (§ 5 PlanSiG). Der Erörterungstermin und die On-
line-Konsultation sind nicht öffentlich. Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen 
erhoben haben, werden von dem Erörterungstermin oder der Online-Konsultation 
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gesondert benachrichtigt. Dies gilt auch für die nach Naturschutzrecht oder dem 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz anerkannten Vereinigungen, wenn sie rechtzeitig 
Stellung genommen haben. Sind mehr als 300 Benachrichtigungen vorzunehmen, 
so können diese durch amtliche Bekanntmachung des Erörterungstermins oder der 
Online-Konsultation im Amtsblatt für Schleswig-Holstein und außerdem in örtlichen 
Tageszeitungen, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich das Vorhaben vo-
raussichtlich auswirken wird, ersetzt werden. Die Vertretung durch eine Bevoll-
mächtigte oder einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde 
zu geben ist. 
 
Die Teilnahme am Erörterungstermin ist freiwillig. Beim Ausbleiben einer  
Einwenderin oder eines Einwenders im Erörterungstermin kann auch ohne sie oder 
ihn verhandelt werden. In diesem Fall gelten die Einwendungen als aufrechterhal-
ten und sind dann im Planfeststellungsbeschluss zu entscheiden.  

 
3) Durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen oder 

Äußerungen von Vereinigungen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreter-
bestellung entstehende Kosten können nicht erstattet werden. Dies gilt ebenfalls 
für entstehende Kosten im Rahmen der Teilnahme an einer Online-Konsultation 
oder Telefon- oder Videokonferenz. 
 

4) Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die  
Planfeststellungsbehörde mittels Planfeststellungsbeschluss entschieden. Plan-
feststellungsbehörde ist das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, Amt für Planfest-
stellung Energie (AfPE). Die Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses kann 
durch amtliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 300 Zustellungen 
vorzunehmen sind. 
 

5) Das Amt für Planfeststellung Energie hat in seiner Entscheidung vom 17.02.2020 
festgestellt, dass für die hier beantragte Planung auf die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) verzichtet werden kann. Diese Entscheidung 
wurde gem. § 5 Abs. 2 UVPG im Amtsblatt Schleswig-Holstein Nr. 11/2020 auf 
Seite 679 am 09.03.2020 sowie im UVP-Portal unter www.uvp-verbund.de be-
kanntgegeben. 
 

6) Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht im Planfeststellungsverfahren 
dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht im Erörterungstermin oder der 
Online-Konsultation, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren  
behandelt. 
 

7) Mit dem Beginn der Veröffentlichung der Unterlagen im Internet tritt die Verände-
rungssperre nach § 44a Abs. 1 EnWG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem 
Zeitpunkt der Vorhabenträgerin (Schleswig-Holstein Netz AG) ein Vorkaufsrecht 
nach § 44a Abs. 3 EnWG an den vom Plan gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 EnWG  
betroffenen Flächen zu.  
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Kiel, den 07.12.2020 
 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft,  
Umwelt, Natur und Digitalisierung  
des Landes Schleswig-Holstein 

-Amt für Planfeststellung Energie- 
-Anhörungsbehörde- 

 
 

gez. Boeck 
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